
  

  

 
 
 
Informationsvorlage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Ausschuss  für Finanzen, städtische 
Beteiligungsverwaltung und 
Liegenschaften 

13.11.2018 öffentlich 
Kenntnisnahme 
 

 
 
 
Betreff: Informationsvorlage zu den finanziellen Auswirkungen der Stadt Halle in 

Umsetzung des Aufnahmegesetzes, Asylgesetzes, 
Asylbewerberleistungsgesetzes sowie weiterführender Gesetze und 
Erlasse im Jahr 2018 - Berichtszeitraum 01.01.2018 - 30.09.2018 

  
 
 
Der Stadtrat nimmt die Informationsvorlage zum Stand der finanziellen Auswirkungen der 
Stadt Halle in Umsetzung des Aufnahmegesetzes, Asylgesetzes, Asylbewerberleistungs-
gesetzes sowie weiterführender Gesetze und Erlasse im Jahr 2018 – Berichtszeitraum 
01.01.2018 – 30.09.2018  - zur Kenntnis. 
 
 
 
 
Egbert Geier        Katharina Brederlow 
Bürgermeister       Beigeordnete 
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Darstellung finanzielle Auswirkungen 

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Aktivierungspflichtige Investition 

 

 

 

 ja 

 ja 

 

 

 

 nein 

 nein 

 

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative 

      

 

Folgen bei Ablehnung 

      

 
 

A Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff. 

 

Jahr Höhe (Euro) Wo veranschlagt 

(Produkt/Projekt) 

 

 

Ergebnisplan 

Ertrag (gesamt) 

2018 

      

2018 

      

      

7.793.750,00 

      

15.719.409,00 
      

      

zu primären Kosten 

      

zu sekundäre Kosten 

      

      

Aufwand 

(gesamt) 

2018 

      

2018 

      

      

8.583.986,00 

      

20.224.269,00 

      

      

primäre Kosten 

      

sekundäre Kosten 

      

      

Finanzplan 

Einzahlungen 

(gesamt) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Auszahlungen 

(gesamt) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



   

 
 

 

B Folgekosten (Stand:       ab Jahr Höhe  

(jährlich, 

Euro) 

Wo veranschlagt 

(Produkt/Projekt) 

Nach Durchführung 

der Maßnahme zu 

erwarten 

Ertrag (gesamt) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Aufwand (ohne 

Abschreibungen) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Aufwand 

(jährliche  

Abschreibungen) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Auswirkungen auf den Stellenplan  ja   nein 

Wenn ja, Stellenerweiterung:         Stellenreduzierung:       

   

Familienverträglichkeit:  ja  

Gleichstellungsrelevanz:  ja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Begründung:  
 
Die Vorlage soll über den Stand der finanziellen Auswirkungen der Stadt Halle in Umsetzung 
des Aufnahmegesetzes, Asylgesetzes, Asylbewerberleistungsgesetztes sowie 
weiterführender Gesetze und Erlasse im Jahr 2018 informieren.  
 
 
Abrechnung 2017 
 
Mit Erlass des Landesverwaltungsamtes vom 15.08.2018 (207.1.5-12235) zu den 
Zuweisungen an die Landkreise und kreisfreien Städte wurde der Erstattungsbetrag gem. § 2 
Abs. 2 S.1 AufnG für das Jahr 2017 ermittelt und festgesetzt.  
Demnach erhält die Stadt Halle für das Jahr 2017 einen Erstattungsbetrag in Höhe der 
ausgewiesenen Forderung der direkten/ primären Kosten ohne Personalkosten (AsylblG) in 
Höhe 15.127.648 €. Damit sind die Forderungen der Stadt Halle (Saale) aus den direkten/ 
primären Kosten (ohne Personalkosten für Leistungssachbearbeiter nach AsylblG) 
ausgeglichen.  
 
 
Festsetzung der Fallpauschale 2018 
 
Mit o.g. Erlass wurde ebenfalls gem. § 2 Abs. 2 S.3 AufnG für das Jahr 2018 die 
Kostenpauschale in Höhe von 12.500 € je Flüchtling/ Jahr festgesetzt.  
 
Die Abschlagszahlung für das I. Quartal - III. Quartal 2018 beträgt rechnerisch 11.637.500 € 
was 3.125 € im Quartal je zugewiesener Person die sich im Leistungsbezug nach dem 
AsylblG befindet entspricht.  
Folgende Ø Flüchtlingszahlen im Leistungsbezug nach dem AsylblG sind die Basis der 
Berechnung: I. Quartal, 1.266; II. Quartal 1.228; III. Quartal 1.230. Das III. Quartal wurde 
noch nicht abschließend durch Prüfung der eingereichten Personenlisten durch das Land 
bestätigt. Somit ist die Kostenerstattung durch das Land noch nicht zahlungswirksam 
angewiesen.    
 
Die für das Jahr 2018 (01.01.2018 – 30.09.2018) ermittelten Zahlen wurden auf Grundlage 
der Zahlungsanweisungen im SAP, prozentual ermittelter Arbeitszeitanteile für Mitarbeiter/-
innen sowie Näherungswerten bei den indirekten/ sekundären Folgekosten ermittelt. 
 
 
Finanzielle Auswirkung:        
 
verschiedene Produkte: 
 
I. Direkte/primäre Kosten Aufwand 8.583.986 € 
(ohne PK für SB AsylblG) Ertrag 7.793.750 € 

 Forderung 790.236  € 
 
II. indirekte/ sekundäre Folgekosten Aufwand 20.224.269 € 
  Ertrag  15.719.409 € 
     kommunaler Anteil 4.504.860 € 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 - Finanzielle Darstellung der Aufwendungen und Erträge 
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